
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2002/4/26 2000/06/0174
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.04.2002

Index

L37156 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Steiermark

L80006 Raumordnung Raumplanung Flächenwidmung Bebauungsplan

Steiermark

L82006 Bauordnung Steiermark

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauG Stmk 1995 §13 Abs12;

BauG Stmk 1995 §26 Abs1 Z2;

BauG Stmk 1995 §26 Abs1 Z3;

BauG Stmk 1995 §43 Abs2 Z5;

BauG Stmk 1995 §71 Abs2;

BauO Stmk 1968 §4 Abs3 impl;

ROG Stmk 1974 §23 Abs5 litb;

Rechtssatz

Ausführungen dazu, dass die Nachbarn mit ihrer Ansicht, in Hinsicht auf die Scha>ung der (23) PKW-Abstellplätze und

die dadurch verursachte Lärmbelästigung komme es nicht auf das Widmungsmaß an, sondern auf die (im

Gegenstandsfalle das Widmungsmaß unterschreitende) Ortsüblichkeit im Sinne des § 71 Abs. 2 Stmk BauG 1995, keine

Rechtswidrigkeit des angefochtenen Bescheides aufzeigen.

Schlagworte

Baurecht Nachbar
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